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Geschäftsbereich 2  Datum 
Fachbereich 5/4 Förderung von jungen   11.01.2001 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Jugendhilfeausschuss 

 
23.01.2001

 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
14.02.2001

 
Rat 

 
28.02.2001

 
Betreff: 
 
Kinder- und Jugendeinrichtung "Bertramsplatz"; 
hier: Trägerverein und -vertrag 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt 
 
die Beteiligung der Stadt Siegen an der Gründung eines Trägervereins mit dem Stadtjugendring Siegen e. V. und den 
Abschluss eines Trägervertrages laut Anlage zur Vorlage. 
 
Die sich aus dem Trägervertrag ergebenden Konsequenzen (Personalgestellungsvertrag, Finanzierung der Sach- und 
Betriebskosten, Schließung der Kinder- und Jugendeinrichtung "Altenhof" mit Aufnahme des Betriebes am Standort 
"Bertramsplatz") bedürfen einer gesonderten Beschlussfassung. 
 
Als Erstausstattung für den Beginn des Betriebes wird als Obergrenze die Personal- und Sachkostenausstattung der städt. 
Kinder- und Jugendeinrichtungen "Haus der Jugend" und "Altenhof" mit Stand vom 31. Dezember 1999 zugrunde gelegt 
(Anlage B zur Vorlage). 
 
Die Unterzeichung des Trägervertrages erfolgt erst nach Abschluss sämtlicher in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Beteiligungsverfahren gem. LPVG; dies gilt insbesondere für die vorgesehene Gestellung städt. Personals. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




